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Brücke/ehemaliges Wehr an der Mündung des 
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Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen 
(Entscheidung) 02.09.2021 Ö

Sachverhalt:
Das Wehr am Tarnewitzer Bach wurde gemäß GV-Beschluss vom 01.07.2021 
durch das Ordnungsamt gesperrt. 
Vom 4.9.2021 bis 10.10.2021 soll auf der anderen Seite eine naturnahe 
Kunstausstellung „Ortszeit II“ stattfinden. Es ist zu klären, ob und wieweit hierzu 
der Übergang auf eigene Gefahr freigegeben werden kann.

Sicht der Verwaltung:
Nach gegenwärtigem Stand ist die Gemeinde in der Sicherungspflicht, da das 
Bauwerk zwei Gemeindegrundstücke verbindet. Wenn der Weg auch nicht 
öffentlich gewidmet ist, so wird er doch öffentlich genutzt bzw. die öffentliche 
Nutzung wird durch die Gemeinde ermöglicht.
Da die Gemeinde nicht bereit ist, Bauwerksprüfungen an dem Bauwerk 
durchführen zu lassen und so ihrer Sicherungspflicht nachzukommen, wurde o.g. 
Beschluss zur Sperrung des Bauwerks gefasst. 
Die Verwaltung weist darauf hin, dass ein Schild „Betreten auf eigene Gefahr“ 
nicht ausreicht, um eine Haftung der Gemeinde im Schadensfall auszuschließen. 
Solange die Sicherungspflicht nicht erfüllt ist, steht fahrlässiges Verhalten im 
Raum, was eine persönliche Haftung nach sich zieht. Aus diesem Grund wurde 
der Beschluss gefasst, den Zugang zum Bauwerk beidseitig zu verschließen.
Die Verwaltung empfiehlt unten stehendem Beschlussvorschlag nicht zu folgen.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschließt an 
dem ursprünglichen Beschluss zur Absperrung der Überwegung Wehr Tarnewitzer 
Bach vom 1.7.2021 festzuhalten, für die Zeit vom 4.9.2021 bis 10.10.2021 jedoch 
eine Ausnahmeregelung für die Ausstellung „Ortszeit II“ umzusetzen, sodass in 
der Aktionszeit der Zugang nicht geschlossen wird.

Finanzielle Auswirkungen:
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Keine.
Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, 
Bewirtschaftung)

Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:

über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
unvorhergesehen und
unabweisbar und 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger 
Haushaltsführung auszufüllen):

Deckung gesichert durch
Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto: 

Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlage/n:
1 20210701 GV-Beschluss Bolte ehemaliges Wehr Tarnewitzer Bach 

öffentlich
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Ostseebad Boltenhagen
Beschlussvorlage
BV/12/21/042
öffentlich

Beschlussauszug
aus der

Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Bol-
tenhagen 

vom 01.07.2021

Top 12.8 Brücke/ehemaliges Wehr an der Mündung des Tarnewitzer 
Bachs, hier: Entscheidung über weiteres Vorgehen

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschließt:
1. die Sperrung der ehemaligen Wehranlage an der Mündung des Tarnewitzer Bachs 
durch das Amt Klützer Winkel.  Es soll ein Schild „Betreten verboten – der Amtsvor-
steher“ aufgestellt sowie der Zugang aus Richtung der Wohlenberger Wiek ge-
schlossen werden. Im Rahmen der Gefahrenabwehr und der Sicherstellung der Ver-
kehrssicherheitspflicht ist hier das Amt Klützer Winkel zuständig. Die entstehenden 
Kosten soll über Ersatzvornahme vom StALU zurückgefordert werden.

2. die Aufhebung des GV-Beschlusses vom 02.09.2020 (GV Bolte/20/14549) zur Be-
auftragung der Bauwerksprüfung. 
 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 13
davon anwesend: 7
Zustimmung: 7
Ablehnung: 0
Enthaltung: 0
Befangenheit: 0
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